
Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

Liebe Eltern, 

schön, dass Sie Ihr Kind in einer unserer Kindertageseinrichtungen 

angemeldet haben. Wir freuen uns Ihnen einen Platz zusagen zu 

können. 

Um die Aufnahme Ihres Kindes gut vorzubereiten, benötigen wir 

einige Informationen. Bitte füllen Sie dafür die angefügten 

Aufnahmedokumente aus und geben diese innerhalb von  

14 Tagen in Ihrer zukünftigen Einrichtung ab. Darüber hinaus erhalten 

Sie ggf. im Aufnahmegespräch weitere Unterlagen, die nur die 

Einrichtung betreffen. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Einrichtungsleitung oder die 

Mitarbeitenden des Familienbüros zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Samtgemeinde Rodenberg 

Der Samtgemeindebürgermeister 

- Familienbüro -  

 

 

Annahme - Erklärung  
 

Unser Kind ________________________ geboren am ________________ 

wird die Einrichtung ____________________________________________ 

vom _______________an regelmäßig besuchen. 

Wir haben alle Anlagen gelesen, entsprechend ausgefüllt  

und unterschrieben: 

1. Aufnahmebogen 

2. Ärztliche Bescheinigung 

3. Ärztliche Bescheinigung zum Infektionsschutzgesetz 

4. Belehrung zum Infektionsschutzgesetz  

5. Datenschutzeinverständniserklärung  

6. Datenschutzerklärung gem. Art. 13 DSGVO 

7. SEPA-Lastschriftmandat 

8. Kita-Satzung 

9. Essengeldrichtlinie  
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Datum  Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

Aufnahmebogen zur Aufnahme am: __________________ 
 

Daten des Kindes 

Name:  Geburtsdatum: 

Geschwister: O Jünger       O Älter Einrichtung: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Wohnort: 
 

Daten der Eltern 

Sorgerecht: O Gemeinsam O Alleinig bei ___________________  

 
Vater  Mutter 

Name: 
 

 
 

Familienstand: 
 

 
 

Handynummer: 
 

 
 

Beruf: 
 

 
 

Arbeitgeber: 
 

 
 

    
 

Wichtige Kontaktdaten 

Hausarzt:  Telefon:  

Zahnarzt:  Telefon:  

Im Notfall zu erreichen: Telefon: 

Krankenversicherung: durch:  
 

Erwachsene, die zur Abholung 

des Kindes berechtigt sind: 

Name:  
 

Name:  
 

  
 

 



Datum Unterschrift der 

Sorgeberechtigten 

Unterschrift & Stempel 

Arzt 
 

Ärztliche Bescheinigung 

zur Aufnahme in Kindertageseinrichtungen 
 

Name des Kindes: Geboren am: 

Krankenversicherung: durch: 

Überstandene 

Infektionskrankheiten: 

 

 

Tetanusimpfungen  

(Tag/Art): 

in Verbindung mit  

O Diphtherie             O Polio            O Keuchhusten 

 

Weitere Impfungen: O Masern    O Mumps    O Röteln    O Windpocken 

Seh- oder Hörschäden:  

Organische oder  

Haltungsschäden: 

 

 

Allergien oder  

Unverträglichkeiten: 

 

 

Folgende Leiden bedürfen 

besonderer Beachtung: 

 

 

Weitere Hinweise: 

 

 

Gegen die Aufnahme des Kindes in der Einrichtung bestehen  

O keine Bedenken O folgende Bedenken: __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



Datum Unterschrift der 

Sorgeberechtigten 

Unterschrift & Stempel 

Arzt 
 

Ärztliche Bescheinigung 
 

Name des Kindes: Geboren am: 

Adresse: 

 

 

Nachweis gemäß § 34 Absatz 10a Infektionsschutzgesetz (IFSG) 

 

o Hiermit wird bescheinigt, dass die Personenberechtigten des o.g. Kindes 

heute eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, 

altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 

(STIKO) ausreichenden Impfschutz des Kindes erhalten haben. 

o Hiermit wird bescheinigt, dass das o.g. Kind über einen vollständigen, 

altersgerechten Impfschutz nach den Empfehlungen der STIKO verfügt. Die 

nächste Impfung nach den Empfehlungen der STIKO ist  

ab dem ________________vorgesehen. Eine zusätzliche Impfberatung ist aus 

ärztlicher Sicht derzeit nicht erforderlich.  
 

 

Nachweis gemäß § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IFSG) 

 

Für das o.g. Kind wird bescheinigt, dass folgender, altersentsprechender, den 

Anforderungen gemäß § 20 Absatz 9 IFSG genügender Masernschutz vorliegt: 

o 2 Masernschutzimpfungen (für Kinder nach vollendetem 2. Lebensjahr) 

o 1 Masernschutzimpfung (ausreichend für Kinder im 2. Lebensjahr) 

o Eine Immunität gegen Masern (serologischer Labornachweis) liegt vor. 

 

Befreiung von einer Masern-Impfung: 

o Es liegt eine dauerhafte, medizinische Kontraindikation vor, aufgrund derer 

nicht gegen Masern geimpft werden kann. 

 

 

 



 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  
gem. § 34 Absatz 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
 

Bitte lesen Sie sich dieses Merkblatt sorgfältig 

durch. 

 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat 

und dann den Kindergarten, die Schule oder an-

dere Gemeinschaftseinrichtungen besucht, in 

die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es 

andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer an-

stecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und 

Kinder während einer Infektionskrankheit ab-

wehrgeschwächt und können sich dort noch 

Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuzie-

hen. 

 

Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit die-

sem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltenswei-

sen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie 

sie das Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem 

Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infekti-

onskrankheiten in der Regel nichts mit mangeln-

der Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun ha-

ben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in den 

Kindergarten, die Schule oder andere Gemein-

schaftseinrichtungen gehen darf, wenn 

 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, 

die durch geringe Erregermengen verur-

sacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: 

Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und 

Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese 

Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur 

als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Ge-

setz noch virusbedingte hämorrhagische Fie-

ber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber 

höchst unwahrscheinlich, dass diese Krank-

heitserreger in Deutschland übertragen wer-

den); 

 

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Ein-

zelfällen schwer und kompliziert verlaufen 

kann, dies sind Keuchhusten, Masern, 

Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhaut-

entzündung durch Hib-Bakterien, Meningo-

kokken-Infektionen, Krätze, ansteckende 

Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle 

Ruhr; 

 

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behand-

lung noch nicht abgeschlossen ist; 

 

4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an ei-

ner infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist o-

der ein entsprechender Verdacht besteht. 

 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkran-

kungen sind unterschiedlich. 

 

Viele Durchfälle und Hepatitis A sind sogenannte 

Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt 

durch mangelnde Händehygiene sowie durch 

verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Ge-

genstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). 

 

Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind z.B. 

Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten.  

 

Durch Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte 

werden Krätze, Läuse und ansteckende Borken-

flechte übertragen. 

 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen 

günstige Bedingungen für eine Übertragung der 

genannten Krankheiten bestehen. 

 

Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen 

Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kin-

derarztes in Anspruch zu nehmen (z.B. bei ho-

hem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederhol-

tem Erbrechen, Durchfällen und anderen be-

sorgniserregenden Symptomen). 

 

Er wird Ihnen – bei entsprechendem Krankheits-

verdacht oder wenn die Diagnose gestellt wer-

den konnte – darüber Auskunft geben, ob Ihr 

Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der 

Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektions-

schutzgesetz verbietet. 

 

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im 

Krankenhaus behandelt werden, benachrichti-

gen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns 

auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit 

dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maß-

nahmen ergreifen können, um einer Weiterver-

breitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 

 

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, 

dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typi-

sche Krankheitssymptome auftreten. Dies be-

deutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, 

Mitschüler oder Personal angesteckt haben 

kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen 

zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall 

 
 

 
 

Frau/Herr  

Name des Kindes: Geboren am: 

Adresse: 

 

Wir erklären hiermit, dass wir über die Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberech-

tigte gemäß § 34 Absatz 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IFSG) schriftlich aufgeklärt 

wurden und wir nehmen diese zur Kenntnis. 

 

 

Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym 

über das Vorliegen einer ansteckenden Krank-

heit informieren. 

 

Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur 

Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in 

einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Er-

krankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang 

ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten 

und durch die Ausatmungsluft übertragen. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkame-

raden, Mitschüler oder das Personal anstecken. 

 

Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgese-

hen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diph-

therie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigel-

lenruhr- Bakterien nur mit Genehmigung und 

nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in 

eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen. 

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer 

schweren oder hochansteckenden Infektions-

krankheit leidet, können weitere Mitglieder des 

Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufge-

nommen haben und dann ausscheiden, ohne 

selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss 

Ihr Kind zu Hause bleiben. 

 

Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer 

anderen Gemeinschaftseinrichtung für Aus-

scheider oder ein möglicherweise infiziertes aber 

nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr be-

handelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mittei-

len. 

 

Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen 

Sie uns benachrichtigen. 

 

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), 

Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen 

Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch 

ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in Ein-

zelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. 

Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impf-

schutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit 

dient. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich 

bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr 

Gesundheitsamt 

 

 

 



 

Datenschutzeinverständniserklärung 

Liebe Eltern, 

im Rahmen der pädagogischen Arbeit unterstützen die 

Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtungen Familien und Kinder, 

indem sie professionelle und kompetente Betreuung und Begleitung 

auf der Grundlage der geltenden Bildungsleitlinien anbieten. Im 

Rahmen der Zusammenarbeit werden kontinuierlich Daten des 

Kindes und seiner Familie erhoben, verarbeitet und genutzt.  

Um den gesetzlichen und beruflichen Auftrag zur Betreuung, Bildung 

und Erziehung gerecht zu werden, ist es unabdingbar Daten zu 

erheben. Jeder Mitarbeitende der Einrichtung unterliegt der 

Schweigepflicht über Inhalt und erhobene Daten. 

Aufgrund überarbeitetet Datenschutzbestimmungen gibt es einige 

Zusätze bezüglich der Weitergabe bzw. Veröffentlichung 

personenbezogener Daten neben der Einverständniserklärung für 

Fotos und Videos. Besonders wenn es um die offen sichtbare 

Darstellung von Fotos geht, selbst wenn sich dies nur auf die Nutzung 

in unseren Einrichtungen bezieht.  

Deshalb bitten wir Sie hiermit um Bestätigung darüber, welche 

personenbezogenen Daten, Fotos und Videos in der Einrichtung für 

andere Personen öffentlich gemacht werden dürfen.  

Diese Datenschutzeinverständniserklärung gilt ab der Aufnahme Ihres 

Kindes in der Einrichtung bis zu dessen Verlassen und in den darauf 

hingewiesenen Punkten darüber hinaus.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie jederzeit Ihre Einwilligung mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen können. Der Widerspruch ist 

rechtzeitig und schriftlich der Einrichtungsleitung unter Angabe Ihrer 

Kontaktdaten mitzuteilen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat für Sie 

keine Nachteile, außer dass keine Bilder oder Videoaufnahmen Ihres 

Kindes für die vorgenannten Zwecke erstellt werden. Sollte sich bei 

Ihren obigen Entscheidungen etwas ändern, ist dieses umgehend 

schriftlich der Einrichtungsleitung mitzuteilen.  

Hiermit bestätigen Sie, dass Sie dieses Informationsschreiben und die 

ergänzenden Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO 

(Datenschutzgrundverordnung) gelesen und zur Kenntnis 

genommen haben.  

 

Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 
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Datenschutzrechtliche Bestimmungen 
 

Name des Kindes: Geboren am: 

 

Fotos und Videos 
 

1. Fotos und Videos werden vor allem für die Entwicklungsdokumentationen 

verwendet und sollen zudem eine Erinnerung des Kindes an seine erlebte 

Zeit in der Kinderbetreuungseinrichtung darstellen. 

Sie gestatten es, dass Ihr Kind auf internen Fotos (für Abschiedsmappen, für 

Gruppenfotos) abgelichtet werden darf. Ihr Kind kann auch auf Fotos in 

Dokumentationsmappen anderer Kinder zu sehen sein. 

O Ja   O Nein 

Die Erlaubnis zum Erstellen einer Abschiedsmappe setzt voraus, dass Sie 

damit einverstanden sind, dass die Mitarbeitenden Fotos Ihres Kindes in 

dafür geeigneten Drogeriemärkten (wie z.B. Rossmann oder DM) unter den 

dort gegebenen Datenschutzverhältnissen ausdrucken dürfen. Die 

Dokumentationsmappe ist Eigentum des Kindes.  

2. Sie gestatten es, dass Ihr Kind auf Fotos sichtbar in der Einrichtung 

aufgehängt werden darf, z.B. bei Aushängen, Gruppenfotos, Fotos für die 

Nutzung auf dem Elternabend, Alltagscollagen, Eigentumsfächern, 

Geburtstagskalender). 

O Ja   O Nein 

3. Bei Festen und Feiern macht das Team gerne Fotos vom Ablauf und 

Aktionen. Da es sich hierbei um Familienfeste handelt, kann es passieren, 

dass auch Sie als Eltern möglicherweise auf dem ein oder anderen Foto mit 

abgelichtet werden. Sie sind sich dessen bewusst und sind damit 

einverstanden. 

O Ja   O Nein 

4. Sie erlauben es, dass Ihr Kind auf Aushängen und Fotocollagen erhalten 

bleiben darf, auch nachdem Ihr Kind aus der Einrichtung ausgeschieden ist. 

O Ja   O Nein 

Grundsätzlich verbietet es die Einrichtung den Eltern nicht, Fotos mit der 

eigenen Kamera zu machen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es 

untersagt ist, andere Personen ohne Ihr Wissen und Ihr Einverständnis zu 

fotografieren. Videos mit der eigenen privaten Kamera zu machen, ist 

grundsätzlich in der Einrichtung untersagt. Dies gilt auch für Feste und Feiern, 

zu der die Einrichtung einlädt. 

 

5. Vom Aufenthalt Ihres Kindes in der Einrichtung werden Videos mit der 

einrichtungsinternen Kamera gemacht, weil darüber vieles lebhafter 

vermitteln und dargestellt werden kann.  

Sie sind damit einverstanden, dass Ihr Kind auf internen Videos 

aufgenommen werden darf. 

O Ja   O Nein 

6. Sie erlauben es, dass Fotos Ihres Kindes auf dem digitalen Bilderrahmen in 

der Einrichtung zur Darstellung aktueller Aktionen gezeigt werden dürfen. 

O Ja   O Nein 

7. Sie sind damit einverstanden, dass Ihr Kind auf Fotos erscheinen darf, die 

außerhalb der Einrichtung veröffentlicht oder genutzt werden (lokale 

Presse). 

O Ja   O Nein 

 

Personenbezogene Daten 
 

Die Einrichtungen der Samtgemeinde Rodenberg verarbeiten vor allem solche 

Daten, die sie unmittelbar von den Eltern aufgrund der Vertragsbeziehung 

erhalten und welche hierfür erforderlich sind. Die betroffenen Personen sind 

hierfür zur Offenlegung und Aktualisierung derjenigen personenbezogenen 

Daten verpflichtet, die für die Aufnahme und Betreuung des eigenen Kindes 

notwendig sind. Die Datenerhebung erfolgt nur im gesetzlich erlaubten 

Rahmen, der u. A. durch die DSGVO, NKitaG, IFSG oder sonstigen Gesetzen 

festgelegt wird. Die Samtgemeinde Rodenberg darf im Rahmen dieser 

Vorschriften Daten erheben. Zusätzlich gibt es Daten, die vor Ort „öffentlich“ 

angegeben werden, zu denen Sie im Folgenden Stellung nehmen: 

1. Hiermit gestatten Sie, dass es auf dem Geburtstagskalender ausgehängte 

Fotos Ihres Kindes zusätzlich mit Geburtsdatum und Geburtsjahr versehen 

werden darf. 

O Ja   O Nein 

2. Sie gestatten es, dass die Eigentumsfächer Ihres Kindes mit Namen versehen 

werden. 

O Ja   O Nein 

 

 

Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 



 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG gem. Art. 13 DSGVO 

 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung  

verantwortlich? 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts 

ist die 

 

Samtgemeinde Rodenberg 

Vertreten durch den Samtgemeindebürgermeis-

ter  

Amtsstraße 5, 31552 Rodenberg 

info@rodenberg.de / 05723 705-0 
 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  

Für Auskünfte zum Thema Datenschutz steht 

Ihnen unser Datenschutzbeauftragter von der 

ITEBO GmbH gerne zur Verfügung: 

 

Datenschutzbeauftragter der Samtgemeinde 

Rodenberg GmbH 
ITEBO GmbH 

Servicebereich Datenschutz & IT-Sicherheit 

Stüvestraße 26 

49076 Osnabrück 

E-Mail: dsb@itebo.de   
Telefon: 0541-9631-222 

 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

ggf. berechtigtes Interesse: 

Ihre Daten werden erhoben, da sie für die Erfül-

lung ihrer Aufgabe der Bildung, Erziehung und 

Betreuung erforderlich sind. Ihre Daten werden 

auf Grundlage von §§ 61 ff. SGB VIII, des jeweils 

gültigen Nds. Gesetz über Kindertagesstätten 

und Kindertagespflege, Nds. Kommunalverfas-

sungsgesetz und der Kita-Satzung der Samtge-

meinde Rodenberg verarbeitet. 
 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern  

Ihrer personenbezogenen Daten: 

Ihre personenbezogenen Daten werden grund-

sätzlich nicht weitergegeben. Für die Anmel-

dung und die Eltern-Kommunikation werden Ihre 

Daten für das Online-Portal „Little Bird“ und die 

Kikom-App verwendet. Ihre Daten sind beim Trä-

ger die Samtgemeinde Rodenberg und in der 

Einrichtung hinterlegt. 
 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an 

ein Drittland: 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Da-

ten an ein Drittland außerhalb des Geltungsbe-

reiches der DSGVO findet nicht statt. 
 

Dauer der Speicherung Ihrer personenbezoge-

nen Daten: 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen 

Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 

der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Spei-

cherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn 

dies durch den europäischen oder nationalen 

Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnun-

gen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften (z.B. 

Aufbewahrungsfristen), denen der Verantwortli-

che unterliegt, vorgesehen wurde.  

 

Betroffenenrechte: 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die be-

treffenden personenbezogenen Daten, sowie 

auf Berichtigung oder Löschung oder auf Ein-

schränkung der Verarbeitung oder eines Wider-

spruchsrechts gegen die Verarbeitung, sowie 

des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 lit. a DSGVO 

oder Artikel 9 Abs. 2 lit. a DSGVO beruht, haben 

Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu wider-

rufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der auf-

grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung berührt wird. Sie haben das 

Recht, sich über die Verarbeitung ihrer perso-

nenbezogenen Daten bei einer Aufsichtsbe-

hörde für den Datenschutz zu beschweren, z.B.: 

 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Nieder-

sachsen 

Prinzenstraße 5 

30159 Hannover 

Tel.: 0511/120-4500 

Fax: 0511/120-4599´ 

poststelle@lfd.niedersachsen.de  
 

Automatisierte Einzelentscheidungsfindung:  

Eine automatisierte Einzelentscheidungsfindung 

findet mit Ihren personenbezogenen Daten nicht 

statt.  

 

Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertrag-

lich vorgeschrieben: 

Die Bereitstellung der Daten ist in der Kita-Sat-

zung vorgeschrieben und für die Betreuung des 

Kindes notwendig. Bei einer Nichtbereitstellung 

wird die Anmeldung nicht berücksichtigt oder 

der Betreuungsvertrag wird seitens der Samtge-

meinde gekündigt.   

mailto:info@rodenberg.de
mailto:dsb@itebo.de
mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de


 Zahlungspflichtige /-r Kontoinhaber /-in (falls abweichend) 

Name / Firma   

Vorname   

Straße, Nr.   

PLZ, Ort   

 

Samtgemeinde Rodenberg  Gläubiger-Identifikationsnummer:  

Amtsstraße 5     DE90ZZZ00000123091 

31552 Rodenberg 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Hiermit ermächtige ich die Samtgemeinde Rodenberg die unten angegebenen zu zahlenden Beträge 

bei Fälligkeit mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die von der Samtgemeinde Rodenberg auf meinem Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die 

Lastschrift bezieht sich auf wiederkehrende Zahlungen. Die Forderungen werden am Tag der Fälligkeit 

bzw. am nächstfolgenden Bankarbeitstag von meinem Konto abgezogen.  

Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belastenden Betrages verlangen kann. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.  

Erfolglos durchgeführte Abbuchungen aufgrund von Widerspruch, mangelnder Deckung o. ä. 

berechtigen die Samtgemeinde Rodenberg zur Löschung meines SEPA-Lastschriftmandats. 

Hinweise: 

1. Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig. 

2. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf. 

3. Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. Beachten Sie bitte, dass 

Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind. 

4. Sollte sich Ihr Konto ändern, bitten wir rechtzeitig um Mitteilung, damit Rückbuchungsgebühren vermieden 

werden. 

5. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Konto die erforderliche Deckung aufweist. 

6. Eventuell anfallende Rückbuchungskosten gehen zu Lasten des Kontoinhabers. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Das SEPA-Lastschriftmandat soll ab dem    _______________________________  
 

für folgende Forderungsarten gelten: 
 

 Gewerbesteuer   Grundsteuer   Abwasser 

 Wasser    Hundesteuer   Kindergarten-/Hortgebühr  

 Mieten / Pachten   Vergnügungssteuer  _______________________________ 

 

Belegnummer/Debitorenkonto lt. Bescheid: ________________________________ 

 

Kontoverbindung: 

Geldinstitut:  _____________________________________________________________________ 

IBAN:  DE  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  

BIC:  _____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________    _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 
















